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B. GEBÜHRENORDNUNG DES EVANGELISCHEN  

GEMEINDEHAUSES  
 

Stand 01.12.2023 
 
 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 

Die Gebührenordnung gilt für die Vermietung von Räumen im Evangelischen  
Gemeindehaus Heimsheim. 
 
 
 
 
 

§ 2 
 

Gebühren für die Vermietung von Räumen 
 
 

 
 
Räume         Veranstaltungen          Veranstaltungen  
         bis zu 4 Stunden           über 4 Stunden 
 
 
     Miete      Reinig.     Heizung    Miete        Reinig.     Heizung 
 

Saalgebühren               60 €      36 €         55 €     84 €         36 €         60 €   

mit Küchenteilnutzung           108 €      48 €         55 €          144 €        48 €         60 € 

mit Küchenvollnutzung*            118 €      53 €         55 €    154 €        53 €         60 € 

     
 
*Küchenvollnutzung mit Konvektomat         
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Gebühren für die Benutzung von: 
 
Technik-Nutzung – fest installiert im großen Saal – pro Tag  20,00 € 
 
Miete für die Benützung von der Theke  
  
Theke mit Küche          75,00 € 

Theke ohne Küche        20,00 €  

 
Miete für Vereine (keine VerkaufsVeranstaltung) Pauschal ohne Heizung           50,00 € 

                                                            mit Heizung              80,00 € 
 

 
 

§ 3 

 

Sonderfälle 
 
 
1. Nutzer, die nicht aus Heimsheim kommen, wird ein Aufschlag von 50 % auf alle   

angegebenen Mietsätze berechnet. Die Nebenkosten für Heizung und Reinigung bleiben 
unverändert.  

 
2. Bei Hochzeiten wird ein Aufschlag von 50 % auf alle angegebenen Mietsätze berechnet.  

Für Nutzer, die nicht aus Heimsheim kommen, beträgt der Aufschlag 100 %. Die 
Nebenkosten für Heizung und Reinigung bleiben unverändert. 
 

3. Mitarbeiter der Evangelischen Kirchengemeinde bezahlen 50 % von allen angegebenen  
Mietsätzen. Die Nebenkosten für Heizung und Reinigung bleiben unverändert. 
 

4.   Die Familienbildungsstätte Leonberg kann die Räume kostenfrei nutzen.  
 
5.   Die Heimsheimer Kindergärten können den Kleinen und Großen Saal sowie die  
      Jugendräume für ihre Weihnachtsfeiern, religionspädagogischen Tagungen und  
      Ähnliches kostenfrei nutzen. 
 
6. Bei Veranstaltungen von sonstigen Gruppen, die im sozialen oder diakonischen Bereich  

tätig sind, werden in der Regel nur die Nebenkosten berechnet. 
Die volle Mietgebühr wird berechnet, wenn für die Teilnehmer Gebühren erhoben 
werden, oder mit Kostenträgern abgerechnet wird.  
 

7. Der Seniorenkreis Heimsheim kann den Kleinen und Großen Saal des Gemeindehauses 
für seine Zusammenkünfte mietfrei benutzen.  
 

8. In Sonderfällen kann die Nutzungsgebühr ermäßigt werden. Die Ermäßigung wird vom  
Beauftragten nach Rücksprache mit den Vorsitzenden des Kirchengemeinderates festge- 
setzt. 
 

9. Bei nicht-kirchlichen Veranstaltungen, bei denen Einnahmen, z. B. durch Eintrittsgelder  
erzielt werden, wird die volle Mietgebühr berechnet. 
 

 


